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Artikel 1
Was ist Gegenstand der Versicherung?

Die Versicherung umfasst die Befriedigung begründeter und die Ab-
wehr unbegründeter Ersatzansprüche, die auf Grund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen gegen den Versicherungsnehmer oder mit-

versicherte Personen erhoben werden, wenn durch die Verwendung
des versicherten Fahrzeuges Personen verletzt oder getötet werden,
Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen
oder ein Vermögensschaden verursacht wird, der weder Personen-
noch Sachschaden ist (bloßer Vermögensschaden).

Artikel 2
Wer sind mitversicherte Personen, wie können diese ihre An-
sprüche geltend machen und unter welchen Voraussetzungen
ist der Versicherer ihnen gegenüber bei einem Fehlverhalten des
Versicherungsnehmers leistungsfrei?

1. Mitversicherte Personen sind der Eigentümer, der Halter und
Personen, die mit Willen des Halters bei der Verwendung des
Fahrzeuges tätig sind oder mit dem Fahrzeug befördert werden
oder die den Lenker einweisen.

2. Hinsichtlich dieser Personen ist die Versicherung für fremde
Rechnung geschlossen. Die mitversicherten Personen können
ihre Ansprüche selbständig geltend machen.

3. Ist der Versicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer von
der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies gegenüber einer
mitversicherten Person nur, wenn die Umstände, die die Lei-
stungsfreiheit des Versicherers begründen, in der Person die-
ses Versicherten eingetreten sind.

Artikel 3
Was gilt als Versicherungsfall?

Versicherungsfall ist bei Personen- und Sachschäden ein Schadener-
eignis, bei Vermögensschäden eine Handlung oder Unterlassung,
aus denen Ersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder
eine mitversicherte Person entstehen könnten. Mehrere zeitlich und
örtlich zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache gelten
als ein Versicherungsfall.

Artikel 4
Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa im geogra-
phischen Sinn, jedenfalls aber auf das Gebiet jener Staaten, die
das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbü-
ros der Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
und anderen assoziierten Staaten vom 30.Mai 2002, Abl. Nr.L
192 vom 31.Juli 2003, S.23 unterzeichnet haben (siehe Anla-
ge).

2. Bei Transport des Fahrzeuges zu Wasser wird der Versiche-
rungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Verladeorte innerhalb
des örtlichen Geltungsbereiches liegen. Sofern der Bestim-
mungsort außerhalb des örtlichen Geltungsbereiches liegt, en-
det der Versicherungsschutz mit Beendigung des Beladevor-
ganges.

Artikel 5
Wie ist der Versicherungsschutz für das Ausland geregelt?

1. Im Gebiet jener Staaten, für die eine Internationale Versiche-
rungskarte (Grüne Karte) ausgestellt oder auf deren Vorlage
durch das Übereinkommen zwischen den nationalen Versiche-
rungsbüros der Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raums und anderen assoziierten Staaten vom 30.Mai 2002,
verzichtet worden ist, erstreckt sich die Versicherung jedenfalls
auf den in dem betreffenden Staat für Fahrzeuge mit ausländi-
schem Kennzeichen vorgeschriebenen, mindestens jedoch den
im Versicherungsvertrag vereinbarten Umfang.

2. Der Versicherungsschutz erlischt mit dem Ende des Versiche-
rungsvertrages auch dann, wenn in der Internationalen Versi-
cherungskarte eine darüber hinausgehende Dauer ausgewiesen
ist.

Allgemeine Bedingungen
für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (AKHB 2007, Fassung 01.07.2007)
(der Versicherungsaufsichtsbehörde mitgeteilt am 15.05.2007)
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3. Wenn der Versicherer nach dem Recht des besuchten Staates
unter Berücksichtigung der zwischen Versicherern und Verbän-
den von Versicherern bestehenden Verträgen zur Leistung ver-
pflichtet ist, nach dem Versicherungsvertrag aber gegenüber
dem Versicherungsnehmer oder mitversicherten Personen nicht
haftet, von der Verpflichtung zur Leistung frei ist oder der
Versicherungsschutz wegen Beendigung des Versicherungsver-
trages erloschen ist, so ist der Versicherer berechtigt, Ersatz für
seine sich aus dieser Verpflichtung ergebenden Aufwendung zu
fordern.

Artikel 6
Bis zu welcher Höhe leistet der Versicherer? (Versicherungs-
summen)

1. Der Versicherer haftet im Rahmen dieser Versicherungsbedin-
gungen in jedem Versicherungsfall für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden bis zu den vorgeschriebenen bzw. (bei frei-
williger Höherversicherung) bis zu den vereinbarten Versiche-
rungssummen. Kosten, Zinsen und sonstige wie immer Namen
habende Nebenleistungen werden auf diese angerechnet.

2. Übersteigen die Ersatzansprüche die Versicherungssummen,
hat der Versicherer die Kosten eines nicht auf seine Veranlas-
sung geführten Rechtsstreites nur im Verhältnis der Versiche-
rungssummen zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen.

3. Sind Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug all-
fälliger sonstiger Leistungen aus dem selben Versicherungsfall
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so
wird die Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme oder
ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente geleistet. Der
Ermittlung des Kapitalwertes der Rente ist die Allgemeine Ster-
betafel für Österreich und ein Zinsfuß von 3% zu Grunde zu
legen.

Artikel 7
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu be-
zahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im allgemeinen
und was versteht man unter einer vorläufigen Deckung?

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag
nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines
Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie vertrags-
gemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist.

2. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebühren
und Versicherungssteuer ist vom Versicherungsnehmer gegen
Aushändigung der Versicherungsurkunde und Aufforderung zur
Prämienzahlung zu zahlen (Einlösung der Versicherungsurkun-
de). Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Versiche-
rungssteuer sind zum vereinbarten, in der Versicherungsurkun-
de angeführten Hauptfälligkeitstermin, bei vereinbarter Teilzah-
lung zu den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu entrich-
ten.

3. Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers
führen. Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungs-
freiheit sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 38, 39 und 39a
VersVG).

4. Solange der Versicherer in Ansehung des geschädigten Dritten
gemäß § 24 Abs. 2 KHVG zur Leistung verpflichtet bleibt, hat
er Anspruch auf die anteilige Prämie bis zum Ablauf der dort
angeführten Frist.

5. Der Versicherungsschutz tritt grundsätzlich mit dem vereinbar-
ten Versicherungsbeginn in Kraft. Wird die Versicherungsurkun-
de erst danach ausgehändigt, dann aber die Prämie binnen 14
Tagen oder danach ohne schuldhaften Verzug gezahlt, ist der
Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn
gegeben.

6. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Versi-
cherungsurkunde beginnen (vorläufige Deckung), ist die aus-
drückliche Zusage der vorläufigen Deckung durch den Versi-
cherer erforderlich. Die Ausstellung der Versicherungsbestäti-
gung gemäß § 61 Abs. 1 KFG bewirkt die Übernahme einer
vorläufigen Deckung.

Die vorläufige Deckung endet bei Annahme des Antrages mit
der Einlösung der Versicherungsurkunde. Sie tritt außer Kraft,
wenn der Antrag unverändert angenommen wird und der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der ersten oder der einmali-
gen Prämie schuldhaft in Verzug gerät (Pkt. 3).

Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit der
Frist von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versicherer gebührt
in diesem Fall die auf die Zeit des Versicherungsschutzes
entfallende anteilige Prämie.

Artikel 8
Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse)

Nicht vom Versicherungsschutz umfasst sind

1. Ersatzansprüche des Eigentümers, des Halters und - bei Ver-
mietung des Fahrzeuges ohne Beistellung eines Lenkers - des
Mieters und der Personen, denen der Mieter das Fahrzeug
überlässt, gegen mitversicherte Personen wegen Sach- oder
bloßer Vermögensschäden;

2. Ersatzansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhan-
denkommens des versicherten Fahrzeuges und von mit dem
versicherten Fahrzeug beförderten Sachen, mit Ausnahme je-
ner, die mit Willen des Halters beförderte Personen üblicherwei-
se an sich tragen oder, sofern die Fahrt überwiegend der
Personenbeförderung dient, als Gegenstände des persönlichen
Bedarfes mit sich führen; dies gilt nicht für das nichtgewerbs-
mäßige Abschleppen betriebsunfähiger Fahrzeuge im Rahmen
üblicher Hilfeleistung;

3. Ersatzansprüche aus der Verwendung des versicherten Fahr-
zeuges als ortsgebundene Kraftquelle oder zu ähnlichen Zwek-
ken;

4. Ersatzansprüche aus der Verwendung des Kraftfahrzeuges bei
einer kraftfahrsportlichen Veranstaltung, bei der es auf die Er-
zielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder ihren Trai-
ningsfahrten;

5. Ersatzansprüche, die besonderen Bestimmungen über die Haf-
tung für Nuklearschäden unterliegen.

Artikel 9
Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beach-
ten? (Obliegenheiten)

1. Als Obliegenheiten, deren Verletzung im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflich-
tung zur Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 1 und Abs. 1a VersVG),
werden bestimmt,

1.1. Vereinbarungen über die Verwendung des Fahrzeuges
einzuhalten;

1.2. mit dem Fahrzeug nicht eine größere als die vereinbarte
Höchstanzahl von Personen zu befördern;

1.3. im Falle der Zuweisung eines Wechselkennzeichens nur
das Fahrzeug zu verwenden, an dem die Kennzeichenta-
feln jeweils angebracht sind.

Bei Verletzung der Obliegenheit gemäß Pkt. 1.2. umfasst die
Leistungsfreiheit höchstens den Teil der Entschädigung, der
dem Verhältnis der Anzahl der zu Unrecht beförderten Perso-
nen zur Anzahl der insgesamt beförderten Personen entspricht.
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2. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Ge-
fahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versi-
cherer gegenüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im
Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers
von der Verpflichtung zur Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 2 VersVG),
werden bestimmt,

2.1. dass der Lenker zum Lenken des Fahrzeuges kraftfahr-
rechtlich berechtigt ist;

2.2. dass sich der Lenker nicht in einem durch Alkohol oder
Suchtgift beeinträchtigten Zustand im Sinn der Straßen-
verkehrsvorschriften befindet;

2.3. mit dem Fahrzeug nicht eine größere Anzahl von Perso-
nen zu befördern, als nach den kraftfahrrechtlichen Vor-
schriften zulässig ist.

Die Leistungspflicht bleibt jedenfalls in den Fällen der Pkte. 2.1.
und 2.2. gegenüber dem Versicherungsnehmer und anderen
mitversicherten Personen als dem Lenker bestehen, sofern für
diese die Obliegenheitsverletzung ohne Verschulden nicht er-
kennbar war.

Eine Verletzung der Obliegenheit gemäß Pkt. 2.2. liegt nur vor,
wenn im Spruch oder in der Begründung einer rechtskräftigen
verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Entscheidung fest-
gestellt wird, dass das Fahrzeug in einem durch Alkohol oder
Suchtgift beeinträchtigten Zustand gelenkt wurde.

Bei Verletzung der Obliegenheit gemäß Pkt. 2.3. umfasst die
Leistungsfreiheit höchstens den Teil der Entschädigung, der
dem Verhältnis der Anzahl der zu Unrecht beförderten Perso-
nen zur Anzahl der insgesamt beförderten Personen entspricht.

3. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflich-
tung zur Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 3 VersVG), werden be-
stimmt,

3.1. im Fall der Verletzung von Personen diesen Hilfe zu
leisten oder, falls die hiezu Verpflichteten dazu nicht fähig
sind, unverzüglich für fremde Hilfe zu sorgen;

3.2. bei Personenschäden die nächste Polizeidienststelle sofort
zu verständigen;

3.3. dem Versicherer längstens innerhalb einer Woche ab
Kenntnis

3.3.1.den Versicherungsfall unter möglichst genauer An-
gabe des Sachverhaltes,

3.3.2.die Anspruchserhebung durch den geschädigten
Dritten,

3.3.3.die Einleitung eines damit im Zusammenhang ste-
henden verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen
Verfahrens

schriftlich anzuzeigen.

Die Pkte. 3.3.1. und 3.3.2. gelten nicht, soweit der Versi-
cherungsnehmer dem Geschädigten den Schaden selbst
ersetzt;

3.4. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes bei-
zutragen;

3.5. außer im Falle des Pktes, 3.8. ohne Einwilligung des
Versicherers die Entschädigungsansprüche des geschä-
digten Dritten nicht anzuerkennen;

3.6. außer im Falle des Pktes. 3.8. ohne Einwilligung des
Versicherers einen bedingten Zahlungsbefehl nicht in
Rechtskraft erwachsen zu lassen;

3.7. dem Versicherer, außer im Fall der Freiheit von der Ver-
pflichtung zur Leistung, die Führung des Rechtsstreits
über den Ersatzanspruch zu überlassen, dem vom Versi-
cherer bestellten Rechtsanwalt Prozessvollmacht zu ertei-
len und jede von diesem verlangte sachdienliche Aufklä-
rung zu geben.

3.8. Hat der Versicherungsnehmer innerhalb von vier Wochen
nach Eintritt des Versicherungsfalles eine Leistung zur
Abdeckung des Schadens erbracht, so tritt die Leistungs-
freiheit des Versicherers wegen Verletzung einer Oblie-
genheit gemäß Pkt. 3.3. nicht ein, wenn die Erfüllung der
Obliegenheit innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt
des Versicherungsfalles nachgeholt wird. Die Obliegenheit
der Anzeige eines gerichtlichen Verfahrens gemäß Pkt.
3.3.3. wird hiedurch nicht berührt.

Artikel 10
Welche Umstände sind als Erhöhung der Gefahr anzusehen?

Als Erhöhung der Gefahr im Sinn der §§ 23 Abs. 1 und 27 Abs. 1
VersVG sind alle Umstände anzusehen, derentwegen das Fahrzeug
dem KFG oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen
Verordnungen nicht entspricht und derentwegen eine weitere Ver-
wendung des Fahrzeugs die Verkehrssicherheit gefährdet, sofern das
Fortbestehen dieser Umstände auf grobe Fahrlässigkeit zurückzufüh-
ren ist.

Artikel 11
Inwieweit ist die Leistungsfreiheit des Versicherers bei Verlet-
zung einer Obliegenheit oder einer Erhöhung der Gefahr be-
schränkt?

1. Die Leistungsfreiheit des Versicherers wegen Verletzung einer
Obliegenheit oder einer Erhöhung der Gefahr beträgt je
EUR 11.000,00, für jeden Versicherungsfall insgesamt maximal
EUR 22.000,00;

2. Die Beschränkung der Leistungsfreiheit gemäß Pkt. 1. entfällt,

2.1. wenn die Obliegenheit, in der Absicht verletzt wurde, sich
oder einem Dritten rechtswidrig einen Vermögensvorteil zu
verschaffen;

2.2. bei Verletzung einer der in Artikel 9.3.5. oder 9.3.7. ge-
nannten Obliegenheiten.

Im Falle des Pktes. 2.1. ist der Versicherer über die in Pkt. 1.
festgelegte Beschränkung hinaus bis zum Umfang des ver-
schafften Vermögensvorteiles, im Falle des Pktes. 2.2. bis zum
Ausmaß des dem Versicherer dadurch entstandenen Vermö-
gensnachteiles leistungsfrei.
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Artikel 12
Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prä-
mie? (Prämienanpassung)

1. Die Prämie erhöht oder vermindert sich jährlich zur Hauptfällig-
keit um den Prozentsatz, der den Veränderungen gemäß dem
von der Bundesanstalt Statistik Austria verlautbarten Verbrau-
cherpreisindex 2000 (VPI 2000) entspricht. Für die Berechnung
des Ausmaßes der Veränderung wird der Indexwert für den vier
Monate vor der Hauptfälligkeit des Vertrages liegenden Monat
mit dem Indexwert des entsprechenden Monats des Vorjahres
verglichen und die prozentuelle Veränderung ermittelt.

Wird die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes 2000
eingestellt, so wird zur Berechnung der Anpassung der an
seine Stelle tretende Nachfolgeindex herangezogen.

2. Prämienerhöhungen auf Grund des Punktes 1. können frühe-
stens nach einem Jahr ab Versicherungsbeginn und in der
Folge nicht in kürzeren als einjährigen Abständen vorgenom-
men werden; sie werden frühestens ab dem Zeitpunkt der
Verständigung des Versicherungsnehmers durch den Versiche-
rer wirksam.

3. Wird die Prämie auf Grund der Bestimmungen des Punktes 1.
erhöht, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-
trag binnen eines Monates, nachdem der Versicherer ihm die
erhöhte Prämie und den Grund der Erhöhung mitgeteilt hat,
kündigen. Die Kündigung wird mit Ablauf eines Monates wirk-
sam, frühestens jedoch mit dem Wirksamwerden der Prämien-
erhöhung.

Artikel 13
Wann und unter welchen Voraussetzungen können Änderungen
allgemein vom Versicherer verwendeter Tarife mit Wirksamkeit
auf bereits bestehende Verträge angewendet werden?

1. Der Versicherer ist berechtigt bzw. verpflichtet, bei einer we-
sentlichen Veränderung des Risikos durch

- Änderung bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsnor-
men sowie nachhaltiger Änderung der Rechtsprechung,
sofern sie auf die vom Versicherer getragene Gefahr Ein-
fluss haben;

- Änderungen der durch Gesetz, Verordnung, sonstigen be-
hördlichen Akt festgesetzten Ersatzleistungen,

seinen allgemein verwendeten Tarif mit Wirksamkeit auf beste-
hende Verträge anzupassen.

2. Prämienerhöhungen auf Grund der Bestimmungen des Pkt. 1.
können frühestens nach einem Jahr ab Versicherungsbeginn
und in der Folge nicht in kürzeren als einjährigen Abständen
vorgenommen werden; sie werden frühestens ab dem Zeitpunkt
der Verständigung des Versicherungsnehmers durch den Versi-
cherer wirksam.

3. Wird der Tarif auf Grund der Bestimmung des Pkt. 1. erhöht,
kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag bin-
nen eines Monates, nachdem der Versicherer ihm die erhöhte
Prämie und den Grund der Erhöhung mitgeteilt hat, kündigen.

Die Kündigung wird mit Ablauf eines Monates wirksam, frühe-
stens jedoch mit dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung.

Auf sein Kündigungsrecht ist der Versicherungsnehmer bei der
Verständigung über die Prämienerhöhung ausdrücklich hinzu-
weisen.

Artikel 14
Unter welchen Voraussetzungen können die Bedingungen mit
Wirksamkeit auf bereits bestehende Verträge geändert werden ?

1. Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer eine
Änderung der Bedingungen vorzuschlagen.

2. Die Änderung ist dem Versicherungsnehmer schriftlich mitzutei-
len und gilt als genehmigt, soferne der Versicherungsnehmer
nicht binnen eines Monats ab Zugang der Mitteilung schriftlich
widerspricht.

3. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer
auf das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die
Rechtsfolgen eines unterlassenen Widerspruchs besonders hin-
zuweisen.

Die Änderung der Bedingungen wird mit dem in der Mitteilung
genannten Zeitpunkt wirksam, frühestens jedoch mit Ablauf der
Widerspruchsfrist.

Artikel 15
Welche Rechte hat der Versicherungsnehmer bei der Vereinba-
rung eines Bonus-Malus-Systems?

1. Sofern für den Versicherungsvertrag die Bemessung der Prä-
mie nach dem Schadenverlauf vereinbart wird, ist der Versiche-
rungsnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung über die
Funktion des angewendeten Bonus-Malus-Systems zu informie-
ren.

2. Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf dessen An-
trag eine Bescheinigung des Schadenverlaufs (§ 16 KHVG)
auszustellen.

Artikel 15a
Welche Auswirkungen hat der Schadenverlauf auf die Prämie?
(Bonus/Malus)

Bei Personen- und Kombinationskraftwagen im Sinne des § 2 Abs. 1
Zif. 5 und 6 KFG 1967, sowie bei Kraftwagen im Sinne des § 2 Abs.
1 Zif. 8 KFG 1967 bis 1 Tonne Nutzlast ohne besondere Verwen-
dung wird die Prämie, unter Zugrundelegung der in Pkt. 6. ersichtli-
chen Tabelle, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen nach
dem Schadenverlauf bemessen.

1. Grundstufe

Wird auf einen Versicherungsvertrag nicht gemäß Pkt. 4. der
Schadenverlauf eines früheren Versicherungsverhältnisses an-
gerechnet, wird die erste Prämie nach der Prämienstufe 9 der
in Pkt. 6. ersichtlichen Tabelle berechnet.

2. Schadenfreiheit

2.1. Nach schadenfreiem Verlauf jedes Zeitraumes vom 1.
Oktober bis zum 30. September des folgenden Jahres
(Beobachtungszeitraum) wird die Prämie zum jeweils
nächsten Hauptfälligkeitszeitpunkt ab dem dem Beobach-
tungszeitraum folgenden 1. Jänner nach der nächst niedri-
geren Prämienstufe bemessen.

2.2. Ein Beobachtungszeitraum gilt als schadenfrei verlaufen,
wenn kein nach Pkt. 3.2. zu berücksichtigender Versiche-
rungsfall eingetreten ist und das Versicherungsverhältnis
mindestens neun Monate bestanden hat. Wenn jedoch die
während des Beobachtungszeitraumes fällige Prämie im
Sinn des Pkt. 1. nach der Prämienstufe 9 bemessen war,
muss das Versicherungsverhältnis mindestens sechs Mo-
nate bestanden haben.
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3. Berücksichtigung von Versicherungsfällen

3.1. Für jeden gemäß Pkt. 3.2. für den Schadenverlauf zu
berücksichtigenden Versicherungsfall innerhalb eines Be-
obachtungszeitraumes wird die Prämie zum nächsten
Hauptfälligkeitszeitpunkt ab dem dem Beobachtungszeit-
raum folgenden 1. Jänner um drei Prämienstufen höher
als zuvor bemessen.

3.2. Ein Versicherungsfall wird für den Schadenverlauf berück-
sichtigt, wenn der Versicherer hiefür eine Entschädigungs-
leistung zu seinen Lasten erbracht oder hiefür eine Rück-
stellung gebildet hat. Innerbetriebliche Kosten des Versi-
cherers werden hiebei nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht
berücksichtigt werden Entschädigungsleistungen und
Rückstellungen, die vom Versicherungsnehmer innerhalb
von sechs Wochen, nachdem er von der Entschädigungs-
leistung und ihrer Höhe oder dem Umstand, dass für eine
Entschädigungsleistung eine Rückstellung gebildet wurde,
Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer erstattet wurden.

3.3. Ein Versicherungsfall wird für den Schadenverlauf des
Versicherungsverhältnisses nicht berücksichtigt, wenn Lei-
stungen ausschließlich auf Grund des Teilungsabkom-
mens von Versicherern untereinander oder zwischen Ver-
sicherern und Sozialversicherungsträgern erbracht wur-
den.

3.4. Die Höhe einer vom Versicherer erbrachten Entschädi-
gungsleistung oder der Umstand, dass für eine Entschädi-
gungsleistung eine Rückstellung gebildet worden ist, wird
dem Versicherungsnehmer vom Versicherer mitgeteilt und
auf die Möglichkeit der Erstattung hingewiesen. Hat der
Versicherungsnehmer die Entschädigungsleistung erstattet
oder dem Versicherer einen der Rückstellung entspre-
chenden Betrag bezahlt und führt derselbe Versicherungs-
fall zu weiteren Entschädigungsleistungen oder Rückstel-
lungen, so steht dem Versicherungsnehmer frei, auch die-
se weiteren Leistungen oder Rückstellungen zu erstatten
oder den bisher erstatteten Betrag mit der Wirkung zu-
rückzufordern, dass der Versicherungsfall für den Scha-
denverlauf des Versicherungsverhältnisses berücksichtigt
wird.

4. Übergang der Einstufung

4.1. Geht das Eigentum an einem Fahrzeug oder die Anwart-
schaft darauf auf eine andere Person über, wird der bis-
herige Schadenverlauf des Versicherungsverhältnisses nur
dann berücksichtigt, wenn im Zuge des Übergangs oder
innerhalb eines Jahres nach dem Übergang

- ein naher Angehöriger des Versicherungsnehmers
das Eigentum am Fahrzeug oder die Anwartschaft
darauf erwirbt, oder

- ein Leasingnehmer oder Mieter, dem das Fahrzeug
während mindestens eines Jahres überlassen war,
das Eigentum an ihm erwirbt oder

- ein Dienstnehmer, der das Fahrzeug während min-
destens eines Jahres regelmäßig benützt hat, von
seinem Dienstgeber das Eigentum an ihm oder die
Anwartschaft darauf erwirbt.

Bei einem solchen Übergang wird der bisherige Schaden-
verlauf jedoch nicht berücksichtigt, wenn der frühere Ver-
sicherungsnehmer im Sinne des Punktes 4.3. ein Ersatz-
fahrzeug erwirbt.

4.2. Als nahe Angehörige gelten der Ehegatte, die Verwandten
in gerader auf- und absteigender Linie und die im gemein-
samen Haushalt lebenden Geschwister. Hiebei sind den
Kindern und Eltern Wahl- oder Pflegekinder und -eltern

und der ehelichen Gemeinschaft eine eheähnliche gleich-
zuhalten.

4.3. Erwirbt der Versicherungsnehmer an Stelle eines veräu-
ßerten Fahrzeuges oder eines Fahrzeuges, für das das
versicherte Interesse weggefallen ist, ein anderes Fahr-
zeug, für das der Tarif die Bemessung der Prämie nach
dem Schadenverlauf vorsieht, wird auf ein für dieses
Fahrzeug begründetes Versicherungsverhältnis der Scha-
denverlauf des früheren Versicherungsverhältnisses ange-
rechnet. Ein Fahrzeug gilt an Stelle eines anderen erwor-
ben, wenn der Erwerb längstens sechs Monate vor oder
innerhalb eines Jahres nach der Veräußerung oder dem
Wegfall des versicherten Interesses erfolgt.

4.4. Endet das Versicherungsverhältnis und wird für dasselbe
Fahrzeug vom selben Versicherungsnehmer innerhalb ei-
nes Jahres nach Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses ein neuer Versicherungsvertrag geschlossen, wird
der Schadenverlauf des früheren Versicherungsverhältnis-
ses auf das neue Versicherungsverhältnis angerechnet.

5. Berichtigung der Einstufung

5.1. Wurde ein Versicherungsfall gemäß Pkt. 3. berücksichtigt
und ergibt sich, dass keine Entschädigungsleistung zu
erbringen ist, wird die Einstufung berichtigt und dem Ver-
sicherungsnehmer, der auf Grund des Schadenfalles eine
höhere Prämie bezahlt hat, der Unterschiedsbetrag zu-
rückerstattet.

5.2. Wurde ein Beobachtungszeitraum als schadenfrei verlau-
fen behandelt und ergibt sich, dass eine Entschädigungs-
leistung zu erbringen ist, wird, vorbehaltlich des Pkt. 3.2.,
letzter Satz, die Einstufung berichtigt. Der Versicherungs-
nehmer hat dem Versicherer den Unterschiedsbetrag zur
Mehrprämie zu entrichten.

6. Prämienstufe Prozent der Tarifprämie
S 5 * 40
S 4 * 41
S 3 * 42
S 2 * 43
S 1 * 44

0 45
1 45
2 50
3 56
4 62
5 68
6 74
7 80
8 90
9 100

10 120
11 120
12 140
13 140
14 170
15 170
16 200
17 200

* Superbonus
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Artikel 16
Wozu ist der Versicherer bevollmächtigt?
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfän-
det werden?

1. Der Versicherer ist, außer im Fall der Freiheit von der Verpflich-
tung zur Leistung, bevollmächtigt, die ihm zur Befriedigung oder
zur Abwehr der Entschädigungsansprüche des geschädigten
Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des
Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen im
Rahmen der Versicherungssumme und der übernommenen Ge-
fahr abzugeben.

2. Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststel-
lung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfändet werden.

Artikel 17
Unter welchen Voraussetzungen kann der Versicherungsvertrag
gekündigt werden?
Wer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles kündigen?
Was gilt bei Wegfall des versicherten Risikos?
Was gilt bei Veräußerung des versicherten Fahrzeuges?

1. Für die Kündigung zum Ablauf des Vertrages gilt § 14 KHVG,
für die Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles § 158
VersVG.

2. Bei Wegfall des versicherten Interesses gilt § 68 VersVG, bei
Veräußerung des versicherten Fahrzeuges § 158 h VersVG.

Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur
Auflösung des Vertrages verstrichene Vertragslaufzeit.

Artikel 18
Wann ruht der Vertrag?

Der Versicherungsnehmer kann für die Zeit von mindestens 45 Ta-
gen Ruhen des Versicherungsvertrages verlangen, wenn er das
Fahrzeug gemäß § 43 KFG abgemeldet oder den Zulassungsschein
und die Kennzeichentafeln gemäß § 52 KFG hinterlegt hat.

Artikel 19
Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gericht-
lich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand)

Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen können
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag auch bei den Gerichten
geltend machen, in deren Sprengel sie ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt oder ihren Sitz im Inland haben.

Artikel 20
Was hat bei Vorliegen einer Interessenskollision zu geschehen?

Sofern der geschädigte Dritte und der Versicherungsnehmer beim
selben Versicherer haftpflichtversichert sind, finden die Bestimmun-
gen der Artikel 9.3.7. und Artikel 16.1. keine Anwendung.

Der Versicherungsnehmer oder die mitversicherte Person kann sich
in diesem Fall in einem vom geschädigten Dritten angestrengten
Rechtsstreit auf Kosten des Versicherers (§ 150 Abs. 1 VersVG) von
einem Rechtsanwalt seiner Wahl vertreten lassen, der im Sprengel
des für das Verfahren zuständigen Gerichtes seinen Sitz hat.

Artikel 21
Welche Sonderbestimmungen für einzelne Arten von Fahrzeu-
gen und Kennzeichen gibt es?

1. Motorfahrräder

Erfüllt ein als Motorfahrrad versichertes Kraftfahrzeug im Zeit-
punkt des Schadenereignisses die gesetzlichen Voraussetzun-
gen als Motorfahrrad nicht oder nicht mehr, so gilt dies als
Verwendung zu einem anderen als dem im Versicherungsver-
trag vereinbarten Zweck im Sinn des Artikel 9.1.1.

2. Anhänger

2.1. Die Versicherung von Anhängern umfasst unbeschadet
der Bestimmungen des Pktes. 2.2. nur die Versicherungs-
fälle, die nicht mit dem Ziehen des Anhängers durch ein
Kraftfahrzeug zusammenhängen. Mitversicherte Personen
sind der Eigentümer und derjenige, der mit Willen des
Eigentümers den Anhänger verwendet.

2.2. Die Versicherung von Anhängern umfasst auch Versiche-
rungsfälle, die mit dem Ziehen des Anhängers durch das
Zugfahrzeug zusammenhängen und zwar

2.2.1.hinsichtlich der Ersatzansprüche von Insassen eines
Omnibusanhängers;

2.2.2.hinsichtlich der Schäden durch das mit dem Anhän-
ger zur Beförderung gefährlicher Güter beförderte
gefährliche Gut, insoweit die Versicherungssumme
für den Anhänger die Versicherungssumme für das
Zugfahrzeug übersteigt;

In diesen Fällen sind die durch den Versicherungs-
vertrag über das Zugfahrzeug versicherten Personen
mitversichert.

2.2.3 bei Anhängern mit ausländischen Kennzeichen, die
das Kennzeichen des inländischen Zugfahrzeuges
führen (§ 83 KFG), sind alle Versicherungsfälle in
die Versicherung des Zugfahrzeuges eingeschlos-
sen.

3. Probefahrtkennzeichen

Bezieht sich der Versicherungsvertrag auf Probefahrtkennzei-
chen, so besteht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, an
dem jeweils die Kennzeichentafeln mit dem Probefahrtkennzei-
chen angebracht sind. Auf Probefahrten ist Artikel 9.1.1. sinnge-
mäß, hingegen nicht Artikel 10 anzuwenden.

Artikel 22
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?

Mitteilungen und Erklärungen der versicherten Personen bedürfen zu
ihrer Verbindlichkeit der Schriftform.

Artikel 23
Welches Recht ist anzuwenden?

Es gilt österreichisches Recht.
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 1958 (i.d.F. BGBl. I Nr. 95/2006)

Anhang

§ 6

(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit,
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge
nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzuse-
hen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines
Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn,
dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist.
Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann
er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und
Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfrei-
heit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbar-
te hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen
Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu
sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss
auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben,
tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich
verletzt worden ist.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer
zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung
einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unab-
hängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so
kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit
nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den
Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss
auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Oblie-
genheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die
Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher
Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungs-
pflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf
die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Lei-
stung Einfluss gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verlet-
zung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist
unwirksam.

(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer
vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Ver-
sicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen aus-
gefolgt worden sind oder ihm eine andere Urkunde ausgefolgt
worden ist, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird.

§ 23

(1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer
ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung der
Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten
gestatten.

§ 27

(1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom Wil-
len des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr ein,
so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu
kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat,
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhö-
hung bestanden hat.

§ 38

(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen
nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach der
Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versi-
cherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch
auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag
an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch
nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an
der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden
verhindert war.

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2
vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen
der Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen be-
stimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der ei-
genhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzuge-
ben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden
sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschrif-
ten, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zah-
lung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versiche-
rungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschul-
den verhindert war.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen,
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist.
Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam
wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit
der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer
bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die
Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder,
falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden
ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist
die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits
eingetreten ist.
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(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen
der Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a

(1) Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der
Jahresprämie, höchstens aber mit EUR 60 im Verzug, so tritt
eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versi-
cherers nicht ein.

§ 68

(1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versiche-
rung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges
Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen
ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versiche-
rungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei;
der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte
erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maß-
nahme aus Anlaß eines Krieges weg, oder ist der Wegfall des
Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt
dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer
der Gefahrtragung entspricht.

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsneh-
mer zurückerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu
zahlen.

§ 69

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, so tritt an die Stelle des Veräußerers der Erwerber in die
während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein.

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende
Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der
Erwerber zur ungeteilten Hand.

(3) Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch
das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderun-
gen erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr
Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 des
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend an-
zuwenden.

§ 70

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer
es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausübt,
in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt hat.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu
kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder
auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monates nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber

von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündi-
gungsrecht bis zum Ablauf eines Monates von dem Zeitpunkt
an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung
Kenntnis erlangt hat.

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften
gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie
zu zahlen, der Erwerber haftet in diesen Fällen für die Prämie
nicht.

§ 71

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
Wird die Anzeige weder vom Erwerber noch vom Veräußerer
unverzüglich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzei-
ge dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zu Leistung bleibt bestehen,
wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in
welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn
die Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden ist und die
Veräußerung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Das Gleiche
gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine
Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 150

(1) Die Versicherung umfasst die gerichtlichen und außergerichtli-
chen Kosten, die durch die Verteidigung gegen den von einem
Dritten geltend gemachten Anspruch entstehen, soweit die Auf-
wendung der Kosten den Umständen nach geboten ist. Dies gilt
auch dann, wenn sich der Anspruch als unbegründet erweist.
Die Versicherung umfasst auch die Kosten der Verteidigung in
einem Strafverfahren, das wegen einer Tat eingeleitet wurde,
welche die Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers einem
Dritten gegenüber zur Folge haben könnte, sofern diese Kosten
auf Weisung des Versicherers aufgewendet wurden. Der Versi-
cherer hat die Kosten auf Verlangen des Versicherungsneh-
mers vorzuschießen.

§ 158

(1) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer
seine Verpflichtung zur Leistung der Entschädigung dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die Leistung der
fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt,
das Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt,
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Weisung
erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum Rechtsstreit
kommen zu lassen.

(2) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit der Aner-
kennung der Entschädigungspflicht oder der Verweigerung der
Entschädigung oder seit Eintritt der Rechtskraft des im Rechts-
streit mit dem Dritten ergangenen Urteiles zulässig. Der Versi-
cherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten.
Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeit-
punkt als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kün-
digen.

§ 158h

Die Vorschriften über die Veräußerung der versicherten Sache
gelten sinngemäß.
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Auszug aus dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 (KHVG 1994)

§ 9

(1) Der Versicherer hat, unbeschadet einer darüber hinausgehen-
den Vereinbarung, in jedem Versicherungsfall Versicherungslei-
stungen bis zu dem sich aus den folgenden Bestimmungen
ergebenden Betrag zu erbringen (gesetzliche Versicherungs-
summe).

(2) Vorbehaltlich der Abs. 5 und 6 ist die gesetzliche Versiche-
rungssumme eine Pauschalversicherungssumme, die Personen-
schäden und Sachschäden umfasst.

(3) Die Pauschalversicherungssumme beträgt

1. für Omnibusse mit nicht mehr als 19 Plätzen (Sitz- und
Stehplätzen) außer dem Lenkerplatz sowie Lastkraftwagen
mit mehr als acht, jedoch nicht mehr als 19 Plätzen außer
dem Lenkerplatz EUR 12.000.000,

2. für Omnibusse und Lastkraftwagen mit mehr als 19 Plät-
zen für je weitere angefangene fünf Plätze zusätzlich
EUR 3.000.000,

3. für Omnibusanhänger mit nicht mehr als 10 Plätzen
EUR 6.000.000 und für je weitere angefangene fünf Plätze
zusätzlich EUR 3.000.000,

4. für alle anderen Fahrzeuge EUR 6,000.000.

(4) Innerhalb der Pauschalversicherungssumme sind jedenfalls

1. alle Personenschäden

(a) bei Omnibussen mit nicht mehr als 19 Plätzen (Sitz-
und Stehplätzen) außer dem Lenkerplatz sowie Last-
kraftwagen mit mehr als acht, jedoch nicht mehr als
19 P lätzen außer dem Lenkerp la tz b is zu
EUR 11.000.000,

(b) bei Omnibussen und Lastkraftwagen mit mehr als
19 Plätzen für je weitere angefangene fünf Plätze bis
zu EUR 3.000.000,

(c) bei Omnisbusanhängern mit nicht mehr als 10 Plät-
zen bis zu EUR 5.000.000 und für je weitere ange-
f a n g e n e f ü n f P l ä t z e z u s ä t z l i c h b i s z u
EUR 3.000.000,

(d) b e i a l l e n a n d e r e n F a h r z e u g e n b i s z u
EUR 5.000.000,

2. alle Sachschäden bis zu EUR 1.000.000.

voll zu decken.

(5) Zusätzlich zur Pauschalversicherungssumme beträgt die ge-
setzliche Versicherungssumme für bloße Vermögensschäden
EUR 60.000.

(6) Für Fahrzeuge, mit denen gefährliche Güter gemäß den in § 2
Z 1 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 145/1998,
angeführten Vorschriften befördert werden und die gemäß die-
sen Vorschriften zu kennzeichnen sind, beträgt die gesetzliche
Versicherungssumme

1. für d i e Tö tung oder Ve r le tzun g ein er Person
EUR 6.000.000,

2. für die Tötung oder Verletzung mehrerer Personen
EUR 12.000.000,

3. für Sachschäden insgesamt EUR 12.000.000,

4. für bloße Vermögensschäden EUR 60.000.

§ 14

(1) Der Versicherungsvertrag endet, wenn er

1. mit einem Monatsersten, 0 Uhr, begonnen hat, ein Jahr
nach diesem Zeitpunkt,

2. zu einem anderen Zeitpunkt begonnen hat, mit dem
nächstfolgenden Monatsersten, 0 Uhr, nach Ablauf eines
Jahres, es sei denn, es wurde eine kürzere Laufzeit als
ein Jahr vereinbart.

(2) Der Versicherungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr,
wenn er nicht spätestens einen Monat vor Ablauf schriftlich
gekündigt worden ist. Beträgt die Laufzeit weniger als ein Jahr,
so endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

§ 24

(1) Ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung dem
Versicherungsnehmer gegenüber ganz oder teilweise frei, so
bleibt gleich wohl seine Verpflichtung in Ansehung des Dritten
bestehen.

(2) Ein Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung des
Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, wirkt in Ansehung
des Dritten erst nach Ablauf von drei Monaten, nachdem der
Versicherer diesen Umstand gemäß § 61 Abs. 4 KFG 1967 an-
gezeigt hat. Das gleiche gilt, wenn das Versicherungsverhältnis
durch Zeitablauf endet. Der Lauf der Frist beginnt nicht vor der
Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

(3) Die Leistungspflicht des Versicherers beschränkt sich auf den
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes entsprechenden Um-
fang. Sie besteht nicht, insoweit ein anderer Haftpflichtversiche-
rer zur Leistung verpflichtet ist.

(4) Soweit der Versicherer den Dritten auf Grund des Abs. 1 befrie-
digt, geht die Forderung des Dritten gegen den Versicherungs-
nehmer auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil
des Dritten geltend gemacht werden.

(5) Die §§ 158c und 158f des Versicherungsvertragsgesetzes 1958
sind nicht anzuwenden.
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Auszug aus dem Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967)

§ 43

(1) Die Zulassung eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers erlischt,
wenn der Zulassungsbesitzer das Fahrzeug bei der Behörde
abgemeldet hat, die den Zulassungsschein für das Fahrzeug
ausgestellt hat oder in deren örtlichem Wirkungsbereich er
seinen Aufenthalt hat. Bei der Abmeldung sind der Zulassungs-
schein und die Kennzeichentafeln abzuliefern. Die Ablieferung
begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. Bei Fahrzeu-
gen, die zur Verwendung zur gewerbsmäßigen Beförderung
oder zur gewerbsmäßigen Vermietung ohne Beistellung eines
Lenkers gemäß § 103 Abs. 1 lit. c Zif. 22 GewO 1973 bestimmt
waren, hat die Behörde die zuständige gesetzliche Interessen-
vertretung von der Abmeldung zu verständigen (gemäß Art. 1
Zif. 22, 6. Novelle).

§ 52

(1) Der Zulassungsbesitzer kann den Zulassungsschein und die
Kennzeichentafeln für sein Fahrzeug für eine bestimmte, ein
Jahr nicht überschreitende Zeit bei der Behörde, die den Zulas-
sungsschein ausgestellt hat, hinterlegen. Durch die Hinterle-
gung wird die Zulassung des Fahrzeuges zum Verkehr (§ 36)

nicht berührt; sie erlischt jedoch, wenn der Zulassungsbesitzer
nicht vor Ablauf eines Jahres nach der Hinterlegung den Antrag
auf Ausfolgung des Zulassungsscheines und der Kennzeichen-
tafeln gestellt oder neuerlich ihre Hinterlegung verfügt hat.

(2) Der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln dürfen nach
ihrer Hinterlegung (Abs. 1) erst wieder ausgefolgt werden, wenn
eine Versicherungsbestätigung gemäß § 61 Abs. 1 in zweifa-
cher Ausfertigung und ein Nachweis über die ordnungsgemäß
entrichtete Kraftfahrzeugsteuer im Sinne des § 37 Abs. 2 lit. e
vorgelegt wurden.

§ 61

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Verlangen
binnen fünf Tagen nach der Übernahme der Verpflichtungen
aus einer vorgeschriebenen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung (§ 59) eine Bestätigung über die Übernahme dieser Ver-
pflichtungen, die Versicherungsbestätigung, kostenlos auszu-
stellen. Auf der Versicherungsbestätigung ist anzugeben, dass
auf den Versicherungsvertrag österreichisches Recht anzuwen-
den ist.

Auszug aus dem Konsumentenschutzgesetz

§ 6 Unzulässige Vertragsbestandteile

(1) Für den Verbraucher sind besonders solche Vertragsbestim-
mungen im Sinn des § 879 ABGB jedenfalls nicht verbindlich,
nach denen

1. sich der Unternehmer eine unangemessen lange oder
nicht hinreichend bestimmte Frist ausbedingt, während
deren er einen Vertragsantrag des Verbrauchers anneh-
men oder ablehnen kann oder während deren der Ver-
braucher an den Vertrag gebunden ist;

2. ein bestimmtes Verhalten des Verbrauchers als Abgabe
oder Nichtabgabe einer Erklärung gilt, es sei denn, der
Verbraucher wird bei Beginn der hiefür vorgesehenen
Frist auf die Bedeutung seines Verhaltens besonders hin-
gewiesen und hat zur Abgabe einer ausdrücklichen Erklä-
rung eine angemessene Frist;

3. eine für den Verbraucher rechtlich bedeutsame Erklärung
des Unternehmers, die jenem nicht zugegangen ist, als
ihm zugegangen gilt, sofern es sich nicht um die Wirk-
samkeit einer an die zuletzt bekanntgegebene Anschrift
des Verbrauchers gesendeten Erklärung für den Fall han-
delt, daß der Verbraucher dem Unternehmer eine Ände-
rung seiner Anschrift nicht bekanntgegeben hat;

4. eine vom Verbraucher dem Unternehmer oder einem Drit-
ten abzugebende Anzeige oder Erklärung einer strenge-
ren Form als der Schriftform oder besonderen Zugangser-
fordernissen zu genügen hat;

5. dem Unternehmer auf sein Verlangen für seine Leistung
ein höheres als das bei der Vertragsschließung bestimmte
Entgelt zusteht, es sei denn, daß der Vertrag bei Vorlie-
gen der vereinbarten Voraussetzungen für eine Entgeltän-
derung auch eine Entgeltsenkung vorsieht, daß die für die
Entgeltänderung maßgebenden Umstände im Vertrag um-
schrieben und sachlich gerechtfertigt sind sowie daß ihr
Eintritt nicht vom Willen des Unternehmers abhängt.

6. das Recht des Verbrauchers, seine Leistung nach § 1052
ABGB bis zur Bewirkung oder Sicherstellung der Gegen-
leistung zu verweigern, für den Fall ausgeschlossen oder
eingeschränkt wird, daß der Unternehmer seine Leistung
nicht vertragsgemäß erbringt oder ihre Erbringung durch
seine schlechten Vermögensverhältnisse, die dem Ver-
braucher zur Zeit der Vertragsschließung weder bekannt
waren noch bekannt sein mußten, gefährdet ist, indem
etwa das Leistungsverweigerungsrecht davon abhängig
gemacht wird, daß der Unternehmer Mängel seiner Lei-
stung anerkennt;

7. ein dem Verbraucher nach dem Gesetz zustehendes Zu-
rückbehaltungsrecht ausgeschlossen oder eingeschränkt
wird;

8. das Recht des Verbrauchers, seine Verbindlichkeiten
durch Aufrechnung aufzuheben, für den Fall der Zah-
lungsunfähigkeit des Unternehmers oder für Gegenforde-
rungen ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, die im
rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des
Verbrauchers stehen, die gerichtlich festgestellt oder die
vom Unternehmer anerkannt worden sind;

9. eine Pflicht des Unternehmers zum Ersatz eines Scha-
dens an der Person ausgeschlossen oder eingeschränkt
wird oder eine Pflicht des Unternehmers zum Ersatz son-
stiger Schäden für den Fall ausgeschlossen oder einge-
schränkt wird, daß er oder eine Person, für die er einzu-
stehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig
verschuldet hat;

10. der Unternehmer oder eine seinem Einflußbereich unter-
liegende Stelle oder Person ermächtigt wird, mit binden-
der Wirkung für den Verbraucher darüber zu entscheiden,
ob die ihm vom Unternehmer erbrachten Leistungen der
Vereinbarung entsprechen;

11. dem Verbraucher eine Beweislast auferlegt wird, die ihn
von Gesetzes wegen nicht trifft;
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12. die Rechte des Verbrauchers auf eine Sache, die der
Unternehmer zur Bearbeitung übernommen hat, in unan-
gemessen kurzer Frist verfallen;

13. die im Fall des Verzugs des Verbrauchers zu zahlenden
Zinsen den für den Fall vertragsgemäßer Zahlung verein-
barten Zinssatz um mehr als fünf Prozentpunkte pro Jahr
übersteigen;

14. das Recht zur Geltendmachung eines ihm unterlaufenen
Irrtums oder des Fehlens oder Wegfalls der Geschäfts-
grundlage im vorhinein ausgeschlossen oder einge-
schränkt wird, etwa auch durch eine Vereinbarung, wo-
nach Zusagen des Unternehmers nicht die Hauptsache
oder eine wesentliche Beschaffenheit derselben (§ 871
Abs. 1 ABGB) betreffen;

15. er sich nach Eintritt des Verzugs zur Zahlung von Betrei-
bungs- oder Einbringungskosten verpflichtet, sofern diese
Kosten in der Vereinbarung nicht gesondert und aufge-
schlüsselt ausgewiesen sind oder soweit diese Kosten zur
zweckentsprechenden Betreibung oder Einbringung der
Forderung nicht notwendig waren.

(2) Sofern der Unternehmer nicht beweist, daß sie im einzelnen
ausgehandelt worden sind, gilt das gleiche auch für Vertragsbe-
stimmungen, nach denen

1. der Unternehmer ohne sachliche Rechtfertigung vom Ver-
trag zurücktreten kann;

2. dem Unternehmer das Recht eingeräumt wird, seine
Pflichten oder den gesamten Vertrag mit schuldbefreien-
der Wirkung einem Dritten zu überbinden, der im Vertrag
nicht namentlich genannt ist;

3. der Unternehmer eine von ihm zu erbringende Leistung
einseitig ändern oder von ihr abweichen kann, es sei
denn, die Änderung beziehungsweise Abweichung ist dem
Verbraucher zumutbar, besonders weil sie geringfügig und
sachlich gerechtfertigt ist;

4. dem Unternehmer auf sein Verlangen für seine innerhalb
von zwei Monaten nach der Vertragsschließung zu erbrin-
gende Leistung ein höheres als das ursprünglich bestimm-
te Entgelt zusteht;

5. eine Pflicht des Unternehmers zum Ersatz eines Scha-
dens an einer Sache, die er zur Bearbeitung übernommen
hat, ausgeschlossen oder beschränkt wird;

6. Ansprüche des Verbrauchers aus § 908 ABGB einge-
schränkt oder ausgeschlossen werden;

7. ein Rechtsstreit zwischen dem Unternehmer und dem
Verbraucher durch einen oder mehrere Schiedsrichter ent-
schieden werden soll.

(3) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsform-
blättern enthaltene Vertragsbestimmung ist unwirksam, wenn
sie unklar oder unverständlich abgefaßt ist.

Staaten, die das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Abkommens des europäi-
schen Wirtschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002 unterzeichnet haben:
(Stand Oktober 2006)

Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechien, Ungarn, Zypern.

Abweichungen von den Musterbedingungen

Der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs hat für die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung Musterbedingungen erstellt.

Von diesen Musterbedingungen weichen die Ihnen vorliegenden Bedingungen in folgenden Punkten ab:

1. Bonus/Malus

In Artikel 15a ist das Bonus/Malus-System für Personen- und Kombinationskraftwagen geregelt.

Die Musterbedingungen enthalten keine detaillierten Bestimmungen über das Bonus/Malus-System.

2. Prämienanpassung

Artikel 12 enthält eine Prämienanpassungsklausel.

3. Ruhen des Vertrages

Die in Artikel 18 der Musterbedingungen geregelte Frist von sechs Monaten für Ruhen des Vertrages wird auf 45 Tage verkürzt.


